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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1981

Norm

ZPO §502 Abs2 Z1 Ca1

Rechtssatz

Nicht zum Bemessungskomplex gehört die Frage, welche sonstigen Leistungen des Leistungsp6ichtigen an den

Unterhaltsberechtigten auf den Anspruch anzurechnen sind (hier: Tragung des Aufwands für private

Krankenversicherung sowie Reparaturkosten und Betriebskosten am Haus des Unterhaltsberechtigten).

Entscheidungstexte

1 Ob 620/81

Entscheidungstext OGH 20.05.1981 1 Ob 620/81

1 Ob 812/82

Entscheidungstext OGH 15.12.1982 1 Ob 812/82

Vgl auch; nur: Nicht zum Bemessungskomplex gehört die Frage, welche sonstigen Leistungen des

Leistungspflichtigen an den Unterhaltsberechtigten auf den Anspruch anzurechnen sind. (T1)

3 Ob 1503/85

Entscheidungstext OGH 08.05.1985 3 Ob 1503/85

Vgl aber; Beisatz: Inwieweit zu berücksichtigen ist, ob der Unterhaltspflichtige bisher freiwillig gewisse

Zusatzleistungen erbrachte, nämlich Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung zahlte, ist eine Frage der

Unterhaltsbemessung. (T2)

3 Ob 19/97h

Entscheidungstext OGH 24.06.1998 3 Ob 19/97h

Vgl auch; Beisatz: Krankenzusatzversicherung. (T3)
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